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§1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 
(1) Der Verein trägt den Namen Hundesport-

verein Obersulm e. V.  
 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in der Ge-
meinde Obersulm. 
 

(3) Die Geschäftsadresse des Vereins ist die 
Adresse der Geschäftsstelle. 
 

(4) Der Verein ist im Vereinsregister (VR 
721491) eingetragen und trägt den Zusatz 
e. V. 
 

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
§ 2 

Gemeinnützigkeit, Zweck und Ge-
genstand 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im  
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

(2) Der HSV ist eine Organisation von Hun-
desportlern und Hundeliebhabern. Insbe-
sondere soll der Hundesport gefördert 
werden. Zudem steht die Ausbildung von 
Familienhunden und verkehrssicheren 
Begleithunden im Vordergrund. 
 

(3) Darüber hinaus leistet der Verein Aufklä-
rungsarbeit in der Öffentlichkeit zur artge-
rechten Hundehaltung und -erziehung. 
Der HSV erfüllt seine Aufgaben unter Be-
rücksichtigung der Tierschutzgesetze. 
 

(4) Der Satzungszweck wird insbesondere 
verwirklicht durch: 
 
a. Förderung des Hundesports auf ge-

meinnütziger Grundlage sowie die 
Wahrnehmung aller hiermit im Zu-
sammenhang stehenden Aufgaben. 
 

b. Sportliche Betätigung gemeinsam mit 
dem Hund. 
 

c. Förderung und Unterricht der Mitglie-
der in Ausbildungs-, Aufzucht- und 
Haltungsfragen. 
 

d. Förderung der Jugendarbeit 
 

e. Förderung der Belange des Tier-
schutzes und Hinwirken auf eine art-
gerechte Hundehaltung und -ausbil-
dung. 

f. Instandhaltung von Übungsplätzen 
und Sportgeräten. 
 

(5) Der Satzungszweck kann nur durch 
eine 2/3-Mehrheit der in der Mitglieder-
versammlung anwesenden Mitglieder 
geändert werden. 
 

 
 

§ 3 
Selbstlosigkeit 

 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er ver-

folgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 
 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet wer-
den. 
 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch eine unverhältnismäßig 
hohe Vergütung begünstigt werden. 
Vergütungen an eine Person müssen 
vom Vorstand mit einer Mehrheit von 
50 % beschlossen werden. 
 

(4) Soweit gesetzlich zulässig, können 
Auslagenersatz bzw. pauschale Auf-
wandsentschädigungen im Rahmen 
des § 3 Nr. 26 und 26a EstG, sowie 
auf Beschluss des Vorstandes Vergü-
tungen an Mitglieder bezahlt werden, 
wenn diese als Trainer, Übungsleiter 
oder in anderer Funktion tätig sind. 

 
 

§ 4 
Rechtsgrundlagen 

 
(1) Der HSV regelt seinen eigenen Ge-

schäftsbereich durch Ordnungen und 
Beschlüsse seines Vorstandes und der 
Mitgliederversammlung. Er gibt sich zu 
diesem Zweck insbesondere eine 
Platz- und eine Beitragsordnung. 
 

(2) Platzordnung und Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung oder des Vorstan-
des sind für die Mitglieder verbindlich. 
Sie müssen nicht Bestandteil der Sat-
zung sein. 
 

(3) Änderungen der Ordnungen werden 
durch die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschlossen. 
 

(4) Der Verein ist Mitglied im Südwest-
deutschen Hundesportverband e. V. 
(swhv). 
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(5) Die Satzung und Ordnungen des swhv 
sowie die Beschlüsse seiner Organe 
sind geltendes Vereinsrecht im Sinne 
dieser Satzung. 
 
 

 

§5 
Mitglieder 

 
(1) Mitglied kann jede natürliche Person 

werden, die am Hundesport aktiv teil-
nimmt oder die den Hundesport för-
dern will. 
 

(2) Eine Mitgliedschaft im HSV verpflichtet 
auch zu einer Mitgliedschaft im Süd-
westdeutschen Hundesportverband 
(swhv). 
 

(3) Der Verein besteht aus ordentlichen 
Mitgliedern, jugendlichen Mitgliedern 
unter 18 Jahren, Ehrenmitgliedern und 
Gastmitgliedern (Kursteilnehmer). 
 

(4) Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, 
die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben. 
 

(5) Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. 
 

(6) Jugendliche und Ehrenmitglieder sind 
beitragsfrei. 
 

(7) Die Mitglieder haben den Zweck des 
Vereins tatkräftig zu unterstützen. Die 
Verpflichtung zur kameradschaftlichen 
Hilfeleistung beinhaltet auch den akti-
ven Einsatz in der Einrichtung des Ver-
eins, sowie zur Erhaltung und Gestal-
tung der Platzanlage und des Vereins-
heims. 
 

(8) Alle Mitglieder haben die Beschlüsse 
und Ordnungen des Vereins einzuhal-
ten und bestätigen dies durch ihre Un-
terschrift auf dem Aufnahmeformular. 

 
 

 
§ 6 

Erwerb der Mitgliedschaft 
 

(1) Jeder Bewerber hat einen schriftlichen 
Aufnahmeantrag beim Vorstand abzu-
geben. 
 

(2) Bewerber, die nicht voll geschäftsfähig 
sind, benötigen die Unterschrift ihres 

gesetzlichen Vertreters auf dem An-
trag. 
 

(3) Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss 
der Vorstandschaft durch ¾ Mehrheit. 

 
 

§ 7 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft im Verein erlischt: 

 
a) mit dem Tod des Mitgliedes 

 
b) durch Austritt zum Jahresende durch 

eine schriftliche Erklärung an den 
Vorstand bis 30.09. des lfd. Jahres 
 

c) durch Ausschluss 
- bei Nichtbeachtung der Satzung 
- bei vereinsschädigendem Verhalten, 

z. B. unsachlicher Kritik an der Tätig-
keit von Leistungsrichtern, Veranstal-
tungsleitern, Übungsleitern, Trainern 
oder Vorstandsmitgliedern 

- wegen Verletzung der Vereinsinte-
ressen 

- wegen ungebührlichem Verhalten, z. 
B. durch wiederholte beleidigende 
Äußerungen gegen die Vereinslei-
tung, gegen Mitglieder oder Kursteil-
nehmer, auch bei hundesportlichen 
Veranstaltungen, die außerhalb des 
Einwirkungsbereichs des Vereins lie-
gen. 

- mutwilliger Zerstörung von Vereinsei-
gentum. 

- Nichtbefolgen der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung, der Vereins-
leitung oder von Anweisungen des 
Vorstandes bzw. Funktionsträgern. 

 
Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand mit Stimmenmehrheit. Vor 
Beschlussfassung ist dem betroffenen 
Mitglied vor dem Vorstandsgremium 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 
Der Beschluss ist schriftlich unter An-
gabe von Gründen abzufassen und 
dem betroffenen Mitglied auszuhändi-
gen. 
 

d) durch Auflösung des Vereins. 
 

e) wenn ein Mitglied trotz einmaliger 
schriftlicher Mahnung mit der Zahlung 
des Jahresbeitrages im Rückstand ist. 
 

(2) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlö-
schen sämtliche Rechte des ehemaligen Mit-
gliedes am Verein und dem Vereinsvermögen. 
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Vereinsunterlagen und vereinseigene Gegen-
stände sind binnen 2 Wochen an den Verein 
zurückzugeben. 
 

§ 8 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die vereins-

eigenen Einrichtungen zu nutzen, an den 
Veranstaltungen des Vereins und des 
Dachverbandes teilzunehmen und sich 
mit allen Fragen an den Vorstand zu wen-
den. 
 

(2) Die konfessionelle und politische Neutrali-
tät des Vereins ist zu achten. 
 

(3) Die Beitragspflichten sind pünktlich zu er-
füllen. 
 

(4) Die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse 
sind einzuhalten. 
 

(5) Die vereinseigenen Einrichtungen sind 
pfleglich zu behandeln. Jedes Vereinsmit-
glied trägt entsprechend seinen Fähigkei-
ten und Möglichkeiten zur Erhaltung und 
Verbesserung der Einrichtungen des Ver-
eins bei. 
 

(6) Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an 
die Mitgliederversammlung zu stellen. 

 
 

§ 9 
Rechte und Pflichten der Gastmit-

glieder 
 
(1) Die Gastmitglieder (Kursteilnehmer) bezah-

len eine von der Vorstandschaft festge-
setzte Gebühr. Durch diese Gebühr können 
sie an allen vereinbarten Aktivitäten des 
Vereins teilnehmen. 
 

(2) Jeder Kursteilnehmer haftet für die Schä-
den seines Hundes, die auf dem Vereinsge-
lände entstehen. 
 

(3) Kursteilnehmer müssen nicht Vereinsmit-
glieder sein, unterwerfen sich jedoch der 
Vereinssatzung, in der jeweils veröffentlich-
ten Version, sowie den Anordnungen der 
Trainer und anderer Funktionsträger. 

 
 

§ 10 
Beiträge, Umlagen 

 
(1) Der Verein finanziert sich aus Beiträgen, 

Umlagen, Kostenbeiträgen zu Dienstleis-
tungen, Einnahmen aus Veranstaltungen 

und Spenden, die mit den Zielen des Hun-
desports im Einklang stehen. 
 

(2) Der Mitgliedsbeitrag sowie evtl. weitere 
Gebühren werden durch die Jahreshaupt-
versammlung festgelegt. 
 

(3) Die Mitglieder verpflichten sich zur organi-
satorischen Vereinfachung den Beitrag 
über SEPA-Mandat zu begleichen. Es teilt 
dem Verein unaufgefordert die jeweils ak-
tuelle IBAN mit, insbesondere bei Ände-
rungen der Bankdaten. Andere Zahlungs-
arten können im Einzelfall mit dem Vor-
stand verabredet werden. 
 

(4) Näheres regelt die Beitragsordnung. 

 
 

§ 11 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 
 

- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 

 

 
 

§ 12 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus  

- dem Vorsitzenden 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Ausbildungswart 
- dem Schriftwart 
- dem Kassenwart 

 
(2) Ein Mitglied kann maximal nur zwei Vor-

standspositionen bekleiden, doch dürfen 
nicht beide Vorstandspositionen auch Ver-
treterfunktionen haben. Der Vorstand muss 
jedoch mindestens aus vier verschiedenen 
Personen bestehen. 
 

(3) Vertreter im Sinne des § 26 BGB sind der 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsit-
zende. Diese Vorstandsmitglieder sind die 
gesetzlichen Vertreter im Außenverhältnis. 
Jeder ist Einzelvertretungsberechtigt. Im In-
nenverhältnis ist die Geschäftsführungsbe-
fugnis in der Weise beschränkt, dass 

 
a. der stellvertretende Vorsitzende nur im 

Verhinderungsfall des Vorsitzenden tä-
tig werden darf, sofern sich die Vor-
standsmitglieder keinen Geschäftsstel-
lenplan gegeben haben der etwas an-
deres bestimmt. 
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b. zu Rechtsgeschäften mit einem Ge-
schäftswert ab € 500,00 ist die Zustim-
mung des Vorstandes erforderlich, die-
ser kann den Vorsitzenden zu Rechts-
geschäften mit einem Geschäftswert 
bis € 3.000,00 bevollmächtigen. 
 

c. zu Rechtsgeschäften mit einem Ge-
schäftswert über € 3.000,00 die Zu-
stimmung der Mitgliederversammlung 
erforderlich ist. 
 

d. der Vorstand ist nur berechtigt, Ver-
pflichtungen bis in Höhe des Vermö-
gens des Vereins einzugehen. 

 
(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederver-

sammlung für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Er bleibt so lange im Amt, bis eine 
Neuwahl erfolgt. Bei vorzeitigem Ausschei-
den ist auf der nächsten Mitgliederver-
sammlung eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
Bis dahin wird dessen Funktion von einem 
anderen Vorstandsmitglied wahrgenom-
men. Der Vorstand ist berechtigt, die Vor-
standsposition mit einem Mitglied aus dem 
Verein kommissarisch zu besetzen. In der 
nächsten Jahreshauptversammlung ist für 
die restliche Wahlperiode ein Nachfolger zu 
wählen. 
 

(5) Die Verteilung der Geschäfte regeln die 
Vorstandsmitglieder unter sich. 
 

(6) In abzuschließende Verträge ist die Bedin-
gung aufzunehmen, dass stets nur der Ver-
ein und dieser nur mit seinem Vereinsver-
mögen haftet. 

 
(7) Wählbar sind alle ordentlichen Mitglieder, 

die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 

(8) Ein Kandidat für ein Vorstandsamt muss bei 
der Wahl persönlich anwesend sein oder 
seine Kandidatur schriftlich beim Vorstand 
einreichen. 

 
(9) Die Mitglieder des Vorstandes werden mit 

einfacher Mehrheit gewählt. 
 

(10) Der Vorstandschaft obliegen die Geschäfts-
führung und die Durchführung der von der 
Mitgliederversammlung übertragenen Auf-
gaben. 

 
 

§ 13 
Mitgliederversammlung/ 

Jahreshauptversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens 

einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal, 

jedoch spätestens bis zum 30.06. durchzu-
führen. 
 

(2) Mitgliederversammlungen werden vom Vor- 
stand schriftlich per Brief oder E-Mail unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
und unter Angabe der vorläufig festgesetz-
ten Tagesordnung einberufen. 
 

(3) Die Mitgliederversammlungen werden 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinde-
rung vom Stellvertreter geleitet. 
 
Bei Wahlen ist die Versammlungsleitung 
für die Dauer des Wahlvorgangs und der 
vorhergehenden Diskussion einem durch 
die Mitgliederversammlung zu bestim-
menden Wahlleiter zu übertragen. 
 

(4) Der Versammlungsleiter kann eine nament-
liche Abstimmung von Anträgen anordnen. 
Die Abstimmung muss geheim durchgeführt 
werden, wenn ein Drittel der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder dies bean-
tragt. 
 

(5) Zur Abberufung von Vorstandsmitgliedern 
aus wichtigem Grund ist die Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen, erforderlich. Sie kann nur in einer 
Jahreshauptversammlung oder außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung erfolgen. 
 

(6) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig 
von der Teilnehmerzahl beschlussfähig und 
entscheidet mit einfacher Mehrheit, soweit 
die Satzung keine anderen Mehrheiten vor-
schreibt. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen bleiben unberücksichtigt. 
 

(7) Zum Vorstandsmitglied ist gewählt, wer 
mehr als die Hälfte der abgegebenen gülti-
gen Stimmen erhalten hat. Die Wahl erfolgt 
offen. Bei mehreren Vorschlägen wird ge-
heim abgestimmt. 
 

(8) Über Beschlüsse der Mitgliederversamm-
lung ist ein Protokoll aufzunehmen, das 
vom jeweiligen Schriftführer und dem Vor-
sitzenden zu unterzeichnen ist. 
 

(9) Antrags-, stimm- und wahlberechtigt sind 
nur Mitglieder des Vereins. 
 

(10) Jugendliche ab 16 Jahren sind wahlberech-
tigt. Solche Jugendliche können jedoch 
nicht zum Vorsitzenden gewählt werden. 
Bei Wahl eines Jugendlichen in ein Vor-
standsamt ist eine schriftliche Einverständ-
niserklärung des gesetzlichen Vertreters 
vorzulegen. 
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(11) Die Mitgliederversammlung kann auch im 
Wege der elektronischen Kommunikation 
(z. B. per Telefon oder Videokonferenz) 
durchgeführt werden. Ob die Mitgliederver-
sammlung in einer Sitzung oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation durch-
geführt wird, entscheidet der Vorstand. Eine 
Präsenzveranstaltung ist anzustreben. 

 
(12) Der Vorstand kann Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung auch im schriftlichen Ver-
fahren einholen. Beschlüsse im schriftlichen 
Verfahren sind angenommen, wenn min-
destens 51 % aller Mitglieder des Vereins 
schriftlich zustimmen. 
 

(13) Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung ist vom Vorstand schriftlich/via E-Mail 
einzuberufen, wenn das Interesse des Ver-
eins es erfordert. Der Vorstand ist berech-
tigt zu außerordentlichen Mitgliederver-
sammlungen die von den Mitgliedern bean-
tragt werden, weitere Tagesordnungs-
punkte einzubringen. Für die Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung gilt eine Ladungsfrist von zwei 
Wochen. 
 

(14) Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung muss auch stattfinden, wenn mind. 1/3 
aller Vereinsmitglieder dies schriftlich durch 
einen eingeschriebenen Brief beim 1. Vor-
sitzenden anfordern. 

 
(15) Die Jahreshauptversammlung ist in allen 

den Verein betreffenden Angelegenheiten 
zuständig, sowie sie nicht satzungsgemäß 
anderen Organen übertragen sind. Die Jah-
reshauptversammlung ist insbesondere zu-
ständig für: 

 
a) Entgegennahme der Tätigkeitsberichte 

der Vorstandsmitglieder 
 

b) Prüfung der Rechnungsführung, der 
Kasse, der Bestände und Entlastung 
des Kassiers 

 
c) Entlastung des Vorstandes 

 
d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und 

aller weiterer Gebühren 
 

e) Wahl der Vorstandsmitglieder 
 

f) Wahl der Kassenprüfer (zwei) für je-
weils vier Jahre 
 

g) Ernennung von Ehrenvorsitzenden und 
Ehrenmitgliedern 
 

h) Behandlung der Anträge von Mitglie-
dern sowie Abstimmung darüber. 

 
 
 

§ 14 
Wahlen, Abstimmungen, Protokolle 

 
(1) Beschlüsse der Vorstandschaft werden 

mit einfacher Mehrheit und in offener Ab-
stimmung gefasst. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzen-
den. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegeben. 
 

(2) Eine geheime Abstimmung muss in der 
Mitgliederversammlung stattfinden, wenn 
mehr als ¼ der bei der Versammlung an-
wesenden Mitglieder dies fordert. 
 

(3) Zweck- und Satzungsänderungen können 
nur in der Mitgliederversammlung be-
schlossen werden und bedürfen einer 2/3-
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 

(4) Jedes Mitglied kann schriftlich einen Stell-
vertreter mit seinem Stimmrecht verse-
hen. Dies ist 3 Tage vor der jeweiligen 
Versammlung schriftlich / via E-Mail dem 
Schriftführer mitzuteilen. 
 

(5) Über Mitgliederversammlungen und Vor-
standssitzungen sind Protokolle anzuferti-
gen. Die Protokolle sind vom Schriftführer 
und 1. Vorsitzenden zu unterschreiben. 
 
 

§ 15 
Auflösung und Aufhebung des Ver-
eins, Wegfall des steuerbegünstig-

ten Zwecks 
 
(1) Die Auflösung oder die Aufhebung des 

Vereins kann nur auf einer zu diesem 
Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden. Der Auflö-
sungs- oder Aufhebungsbeschluss bedarf 
einer ¾-Mehrheit der anwesenden oder 

bevollmächtigten Mitglieder. 
 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Weg-
fall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Südwest-
deutschen Hundesportverband e. V. 
(swhv) der es unmittelbar und ausschließ-
lich für gemeinnützige Zwecke im Hunde-
sport entsprechend der Satzung des swhv 
e. V. zu verwenden hat. 
 

(3) Vorstehende Vorschriften gelten entspre-
chend für den Fall, dass der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder 
seine Rechtsfähigkeit verliert. 
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§ 16 
Gerichtsstand 

 
Gerichtsstand ist Heilbronn. 
 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Anerkennung der Satzung von der Mitglieder-
versammlung am 17.06.2023 beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift: 


